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Zitat von Maylin85

Die Hierarchien bestehen ganz objektiv; die "Bevorzugung" der Geschlechtsidentität
ergibt sich aus der sozialen, wissenschaftlichen und rechtlichen Anerkennung. Was
jemand subjektiv für wie wichtig hält, spielt für die Hierarchie der Kategorien eine
untergeordnete Rolle. Das ist kein argumentatives Dilemma, sondern eine Orientierung
an den gesellschaftlichen und rechtlichen Realitäten.

Du übersiehst bzgl. der vermeintl. "sozialen, wissenschaftlichen [....] Anerkennung", dass die
wissenschaftl. "Anerkennung" lediglich den Umstand bezeichnet, dass sich empirisch abbilden
lässt, dass Menschen für sich ein nicht ihrem sex entsprechendes gender reklamieren und die
ihnen sozio-psychologisch identitätskonstituierend ist. Eine (nicht lediglich quantitative, gar
eine normative) Hierarchie ggü. anderen identitätskonstituierenden Selbstzuschreibungen
begründet dies naturgem. nicht. Zudem übersieht der Verweis auf "wissenschaftlich[e] [....]
Anerkennung" die Kontroversität bei der wissenschaftl. validen Abgrenzung von gender identity
zu bspw. simpler Nonkonformität ggü. konventionelle(re)n sex/gender roles, sex/gender
expressions u.ä., der 'Konkurrenz' von gender identity und gender attribution etc. - Hierarchien
bedingt dies so nicht nicht.

Zitat

Es ist auch fraglich, ob die Relevanz der geschlechtlichen Selbstzuordnung erst durch
einen Verwaltungsakt entsteht oder ob sie nicht bereits im Rahmen der allgemeinen
Persönlichkeitsrechte anerkannt und geschützt ist. Dort ist Geschlechtsidentität
jedenfalls auch nicht explizit biologisch definiert. Dass manche Titel ebenfalls nicht
rechtlich verankert sind, macht sie wiederum nicht zu Identitätsmerkmalen.

Die rechtliche Realität ist eine Konzession ggü. kontemporören Diskursen und auxh nixmcht
relevsnt, wenn die qualifizierenden Merkmake z.B. des SBGG nicht erfüllt werden, bedingen
entsomörechend erst dann evtl.(!) eine "Hierarchie" (resp. Artikulationszwang), wenn
verwaltungsrechtlich 'Nägel mit Köpfen' gemaxht werden.

Wir können das getne rechtswissenschaftlich und insb. hisichtlich des Ve4fassingsrechts
durchdiskutieren, aber Aet. 2 GG für eine entsprechende Hierarchisierung, nein Verbindlichkeit
entsprechender pronominaler Benennung anzuführen, wo bei ek er Person bislang nur die
Selbtzuschreibung und so st nichrs bestehrt... puh... nein, das gibt das GG nicht her.
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Aber du meinst wohl eher Art. 3 GG und nicht das allg. Persönlichkeitsrecht, denn erst da findet
sich in Abs. 3 Satz 1 die Formulierung, dass "[n]iemand wegen seines Geschlechtes [...] benachteiligt
oder bevorzugt werden" darf - aus der Gleichbehandlung aller (bei sex-Orientierung z.B.), der
Bichtaffirmation von Selbstzuschreibungen etc. eine verfassungswidrige Diskriminierung o.ä.
behaupten zu wollen, wird wohl keiner Rechtsexegese standhalten.

Zitat

Dass manche Titel ebenfalls nicht rechtlich verankert sind, macht sie wiederum nicht zu
Identitätsmerkmalen.

Ist da evtl. das erste "nicht" zu viel?

Hier wären wir wieder bei der aucj sozialwissenschaftl. falschen Fremdbestimmung, was wem
denn Identitötsmerkmal zu sein havbe und der Feage, warum dieses nicht, jenes aber doch.
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